
Artikel 2i
Zur Sicherung der Lebensgrundlagen und 
zur Steigerung des Wohlstandes seiner 
Bürger stellt der Staat durch die gesetz
gebenden Organe, unter unmittelbarer 
Mitwirkung, seiner Bürger den öffent
lichen Wirtschaftsplan auf. Die Überwa
chung seiner Durchführung ist Aufgabe 
der Volksvertretungen.

Artikel 22
Das Eigentum wird von der Verfassung 
gewährleistet. Sein Inhalt und seine 
Schranken ergeben sich aus den Geset
zen und den sozialen Pflichten gegen
über der Gemeinschaft.
Das Erbrecht wird nach Maßgabe des bür
gerlichen Rechts gewährleistet. Der An
teil des Staates am Erbe wird durch Ge
setz bestimmt.
Die geistige Arbeit, das Recht der Ur
heber, der Erfinder und der Künstler ge
nießen den Schutz, die Förderung und 
die Fürsorge der Republik.

Artikel 23
Beschränkungen des Eigentums und Ent
eignungen können nur zum Wohle der 
Allgemeinheit und auf gesetzlicher 
Grundlage vorgenommen werden. Sie er
folgen gegen angemessene Entschädi
gung, soweit das Gesetz nichts anderes 
bestimmt. Wegen der Höhe der Entschä
digung ist im Streitfall der Rechtsweg 
bei den ordentlichen Gerichten offenzu
halten, soweit ein Gesetz nichts anderes 
bestimmt.

Artikel 24
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch 
darf dem Gemeinwohl nicht zuwider
laufen.
Der Mißbrauch des Eigentums durch Be
gründung wirtschaftlicher Machtstellung 
zum Schaden des Gemeinwohls hat die 
entschädigungslose Enteignung und Über
führung in das Eigentum des Volkes zur 
Folge.
Die Betriebe der Kriegsverbrecher und 
aktiven Nationalsozialisten sind enteig
net und gehen in Volkseigentum über. 
Das gleiche gilt für private Unterneh

mungen, die sich in den Dienst einer 
Kriegspolitik stellen.
Alle privaten Monopolorganisationen, 
wie Kartelle, Syndikate, Konzerne, Trusts 
und ähnliche auf Gewinnsteigerung durch 
Produktions-, Preis- und Absatzregelung 
gerichtete private Organisationen sind 
aufgehoben und verboten.
Der private Großgrundbesitz, der mehr 
als 100 ha umfaßt, ist aufgelöst und 
wird ohne Entschädigung aufgeteilt. Nach 
Durchführung dieser Bodenreform wird 
den Bauern das Privateigentum an ihrem 
Boden gewährleistet.

Artikel 25
Alle Bodenschätze, alle wirtschaftlich nutz
baren Naturkräfte sowie die zu ihrer 
Nutzbarmachung bestimmten Betriebe 
des Bergbaues, der Eisen- und Stahler
zeugung und der Energiewirtschaft sind 
in Volkseigentum zu überführen.
Bis dahin untersteht ihre Nutzung der 
Aufsicht der Länder und, soweit gesamt
deutsche Interessen in Frage kommen, 
der Aufsicht der Republik.

Artikel 26
Die Verteilung und Nutzung des Bodens 
wird überwacht und jeder Mißbrauch ver
hütet. Die Wertsteigerung des Bodens, 
die ohne Arbeits- und Kapitalaufwen
dung für das Grundstück entsteht, ist 
für die Gesamtheit nutzbar zu machen. 
Jedem Bürger und jeder Familie ist eine 
gesunde und ihren Bedürfnissen entspre
chende Wohnung zu sichern. Opfer des 
Faschismus, Schwer-Körperbehinderte, 
Kriegsgeschädigte und Umsiedler sind 
dabei bevorzugt zu berücksichtigen.
Die Erhaltung und Förderung der Er
tragssicherheit wird auch durch Land
schaftsgestaltung und Landschaftspflege 
gewährleistet.

Artikel 27
Private wirtschaftliche Unternehmungen, 
die für die Vergesellschaftung geeignet 
sind, können durch Gesetz nach den für 
die Enteignung geltenden Bestimmungen 
in Gemeineigentum überführt werden.
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